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Rente

Sachverhalt:

A

A.a A.___ meldete sich am 11. September 2007 zum Bezug von IV-Leistungen an (act.
G 3.1/1). Auf Grund einer schweren Legionellen-Pneumonie beidseits, die sie wahrend
ihrer Hausdiensttatigkeit im Altersheim Wieden erlitten hatte, einer diagnostizierten
Depression nach Ehetrennung sowie einem Status nach mittelschwerer
Niereninsuffizienz war sie vom 29. Mai bis 1. Juni 2006 im Spital E.___, vom 1. bis 9.
Juni 2006 im Kantonsspital St. Gallen (KSSG) und danach nochmals bis 14. Juni 2006
im Spital E.___ hospitalisiert (act. G 3.1/14-18f., act. G 3.1/14-24ff., act. G 3.1/12-1).
Vom 28. August bis 23. September 2006 fand im Rehabilitationszentrum F.___, eine
weitere Hospitalisation statt (act. G 3.1/14-37).

A.b Auf Grund einer traumatischen Labrumlasion der rechten Schulter am 10. Mai
2007 flhrte Dr. med. B.___, Spezialarzt Orthopéadische Chirurgie FMH/KNMG, am 4.

Juni 2007 bei der Versicherten eine Schulterarthroskopie, ein Labrumdébridement

sowie eine Refixation durch (act. G 3.1/ 17-3f.).

A.c Vom 3. Juli bis 28. August 2007 wurde die Versicherte im Interdisziplindren
Zentrum flr Schlafmedizin und am 29. August 2007 in der Schlafsprechstunde des
KSSG untersucht. Als Diagnosen erhoben die Spezialisten eine Hypersomnie, erhdhte
Tages-miudigkeit mit PLMS (Periodische Beinbewegungen im Schlaf) und leichtem
Restless Legs-Syndrom, bei Status nach Legionellen-Pneumonie mit initial
mittelschwerer Niereninsuffizienz und Status nach Eisenmangelandmie und Vitamin
B12-Mangel, aktuell substituiert (act. G 3.1/14-9-14 und 28).

A.d Mit Bericht vom 24. September 2007 diagnostizierte PD Dr. med. C.___, Facharzt
FMH Neurologie, ein schweres postinfektiéses psychophysisches
Erschépfungssyndrom, einen Verdacht auf Periodic-leg-movement-in-sleep Syndrom,
Eisenmangel sowie Vitamin B12-Mangel (act. G 3.1/14-36). Am 6. November 2007 hielt
Dr. B.___ fest, dass der Versicherten die bisherige Téatigkeit als Alterspflegerin mit

fehlendem Einsatzbereich der rechten oberen Extremitat nicht moéglich sei. Ein Jahr
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nach der Operation sollte ihr eine Tatigkeit aus Sicht der Schulterproblematik jedoch
wieder zumutbar sein (act. G 3.1/17-5f.). Gemass Bericht vom 13. November 2007 von
Dr. med. D.___, Facharzt Psychiatrie und Psychotherapie, Klinik G.___, wo sich die
Versicherte vom 15. Oktober bis 8. November 2007 stationdr aufgehalten hatte,
bestand aus psychiatrischer Sicht bei der Versicherten keine Verminderung der
Leistungsféhigkeit (act. G 3.1/22-8). Demgegenuber befand PD Dr. med. H.___, Klinik
fur Neurologie des KSSG, im Bericht vom 17. Januar 2008, dass bei der Versicherten
eine schwere Depression mit Mldigkeit und Schlafneigung tagstber im Vordergrund
stehe. Seines Erachtens sei das depressive Syndrom das zentrale Problem und misse

intensiver angegangen werden (act. G 3.1/30-7f.).

A.e Im Bericht des Psychiatrie-Zentrums I.___ (nachfolgend: Psychiatrie-Zentrum)
vom 6. Mai 2008 wurde eine Neurasthenie (ICD-10: F48.0) sowie ein Status nach
mittelgradiger Depression (ICD-10: F32.1) diagnostiziert (act. G 3.1/32).

A.f  Am 1./3. und 9. September 2008 fand eine interdisziplindre Begutachtung durch
die Medizinische Abklarungsstelle (MEDAS) Ostschweiz, insbesondere durch den
Facharzt fir Psychiatrie und Psychotherapie J.___ und Dr. med. K.___, Facharztin fir
Orthopadie, statt. Im MEDAS-Gutachten vom 12. November 2008 hielten die Gutachter
Dr. med. L., Innere Medizin FMH, sowie Dr. med. M.___, Chefarzt MEDAS
Ostschweiz, Allgemeine Medizin FMH, Facharzt flr Neurologie, Psychiatrie und
Psychotherapie FMH, polydisziplindr "eine mindestens 50%ige" Arbeitsunfahigkeit fir
adaptierte Tatigkeiten seit 26. Mai 2006 (abgesehen von Phasen voller
Arbeitsunfahigkeit wegen Pneumonie 2006 und Schulteroperation rechts im Juni 2007)
fest (act. G 3.1/46, 3.1/47, 3.1/48).

A.g Im Fragebogen zur Rentenabklarung betreffend die Erwerbstétigkeit gab die
Versicherte am 24. November 2008 an, zur Zeit wahrend acht Stunden pro Woche bzw.
maximal zwei Stunden pro Tag erwerbstétig zu sein. Ohne Behinderung wurde sie eine
100%-Erwerbstatigkeit austiben (act. G 3.1/52). Mit Stellungnahme vom 8. Januar 2009
befand die RAD-Arztin Dr. med. N.___ die Ausfilhrungen der MEDAS-Gutachter als
nachvollziehbar (act. G 3.1/53).
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A.h  Mit Vorbescheid vom 16. Februar 2009 stellte die IV-Stelle der Versicherten ab
1. Mai 2007 einen Anspruch auf eine ganze Rente und ab 1. Mé&rz 2008 einen solchen
auf eine halbe Rente in Aussicht (act. G 3.1/58). Die Versicherte liess dagegen durch
Rechtsanwalt Dr. iur. J. Dommer, Buchs, am 17. Marz 2009 Einwand erheben (act.

G 3.1/61).

A.i  Mit Stellungnahme vom 5. Méarz 2009 dusserte sich der Hausarzt der
Versicherten, Dr. med. O.___, Facharzt fur Allgemeine Medizin FMH, zum MEDAS-
Gutachten. Er hielt fest, dass die Versicherte gemass seiner Einschatzung sowie
derjenigen der behandelnden Fachéarzte und des Arbeitgebers grosse MUhe habe
(Konzentration und Arbeitsleistung), eine zusammenhéangende Zeitspanne von mehr als
zwei Stunden zu erreichen. Ein zusammenhangendes Teilpensum von 50% (ca. vier
Stunden) sei nicht realisierbar. Ebenso habe er Bedenken, ob die Versicherte
Uberhaupt die hypothetische Arbeitsleistung erzielen kénne (act. G 3.1/62). Im Bericht
vom 26. Mai 2009 beantwortete das Psychiatrie-Zentrum die Frage nach der Prognose
zur Steigerung der Arbeitsfahigkeit auf 50% lediglich damit, dass es der Versicherten
zurzeit moglich sei, bei einem anderen Arbeitgeber als dem Altersheim Wieden viermal
zwei Stunden pro Woche zu arbeiten. Da Anfang 2009 auch noch ein Pensionéar des
Altersheims an Legionellen erkrankt sei, sei es ihr unmaoglich, ihre Tatigkeit dort wieder
aufzunehmen (act. G 3.1/75).

A.j Am 3. September 2009 verfiigte die IV-Stelle im Sinn des Vorbescheids (act.
G 3.1/78, G 3.1/81).

B.

B.a Gegen diese Verfligung richtet sich die Beschwerde vom 8. Oktober 2009 mit den
Antragen, der Beschwerdeflhrerin sei ab 1. Marz 2008 eine ganze Invalidenrente
zuzusprechen. Eventualiter sei die Streitsache zur weiteren Abklarung und
anschliessender neuer Verfligung an die Beschwerdegegnerin zurlickzuweisen. Zudem
sei der Beschwerdeflhrerin die unentgeltliche Prozessflihrung unter Beizug eines
unentgeltlichen Rechtsbeistands in der Person des unterzeichnenden Rechtsanwalts
zu gewahren; unter Kosten- und Entschadigungsfolge. Der Rechtsvertreter begriindete

dies im Wesentlichen damit, dass vom MEDAS-Gutachten nicht auf eine 50%ige
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Arbeitsfahigkeit geschlossen werden kénne. Vielmehr liessen die Berichte des
Hausarztes, des Psychiatrie-Zentrums sowie die Feststellungen des friheren
Arbeitgebers auf eine geringere Arbeitsfahigkeit schliessen. Zudem sei auch die
Berechnung des massgebenden Invalideneinkommens zu riigen. So sei von einem das
Valideneinkommen betréchtlich Ubersteigenden Tabellenlohn ausgegangen worden,

welcher ausserdem viel zu wenig gekulrzt worden sei (act. G 1).

B.b Mit Beschwerdeantwort vom 30. November 2009 beantragte die
Beschwerdegegnerin die Abweisung der Beschwerde. Zur Begriindung machte sie
geltend, dass sowohl den Ausfuhrungen des Hausarztes als auch denjenigen des
Psychiatrie-Zentrums auf Grund des Vertrauensverhaltnisses zur Beschwerdeflihrerin
kein grésseres Gewicht als denjenigen der MEDAS-Gutachter zukomme. Ausserdem
stehe ein hdherer als der gewéhrte Leidensabzug ausser Frage, da die
Beschwerdeflhrerin leichte Arbeiten zu 100% ausfihren kénne und die mit 50%
veranschlagten Einschrankungen aus psychiatrischer Sicht bereits in der

Arbeitsfahigkeitsschatzung bericksichtigt worden seien (act. G 3).

B.c Mit Prasidialverfiigung vom 3. Dezember 2009 wurde dem Gesuch der
Beschwerdeflhrerin um Bewilligung der unentgeltlichen Prozessfiuhrung (Befreiung von
den Gerichtskosten und Bewilligung der unentgeltlichen Rechtsverbeistdndung)

entsprochen (act. G 5).

B.d Die Beschwerdefiihrerin hat auf die Einreichung einer Replik verzichtet (act. G 6).

Erwagungen:

Streitig und zu prufen ist die Frage, ob die Beschwerdeflhrerin auch fur die Zeit ab

1. Mérz 2008 weiterhin Anspruch auf eine ganze Invalidenrente hat.

2.1 Unter Invaliditat wird die voraussichtlich bleibende oder langere Zeit dauernde

ganze oder teilweise Erwerbsunféhigkeit verstanden (Art. 8 Abs. 1 des Bundesgesetzes
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Uber den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG; SR 830.1]).
Erwerbsunfahigkeit ist dabei der durch eine Beeintrachtigung der kérperlichen,
geistigen oder psychischen Gesundheit verursachte und nach zumutbarer Behandlung
und Eingliederung verbleibende ganze oder teilweise Verlust der Erwerbsmdglichkeiten

auf dem in Betracht kommenden ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 7 Abs. 1 ATSG).

2.2 Nach Art. 28 Abs. 2 IVG besteht der Anspruch auf eine ganze Invalidenrente,
wenn die versicherte Person mindestens zu 70%, derjenige auf eine Dreiviertelsrente,
wenn sie mindestens zu 60% invalid ist. Bei einem Invaliditdtsgrad von mindestens
50% besteht ein Anspruch auf eine halbe Rente und bei einem Invaliditdtsgrad von

mindestens 40% ein Anspruch auf eine Viertelsrente.

2.3 Um das Ausmass der Arbeitsunfahigkeit beurteilen und somit den Invaliditatsgrad
bemessen zu kdnnen, ist die Verwaltung und im Beschwerdefall das Gericht auf
Unterlagen angewiesen, die arztliche und gegebenenfalls auch andere Fachleute zur
Verfligung zu stellen haben. Aufgabe der medizinischen Fachperson ist es, den
Gesundheitszustand zu beurteilen und dazu Stellung zu nehmen, in welchem Umfang
und bezlglich welcher Tatigkeiten die versicherte Person arbeitsunfahig ist (BGE 125 V
261 E. 4). Das Gericht hat den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen und
demnach zu prifen, ob die vorliegenden Beweismittel eine zuverlassige Beurteilung
des streitigen Leistungsanspruchs gestatten. Diese Untersuchungspflicht dauert so
lange, bis Uber die fir die Beurteilung des streitigen Anspruchs erforderlichen
Tatsachen hinreichende Klarheit besteht. Fihren die im Rahmen des
Untersuchungsgrundsatzes von Amtes wegen vorzunehmenden Abklarungen den
Versicherungstrager oder das Gericht bei umfassender, sorgféltiger, objektiver und
inhaltsbezogener Beweiswiirdigung (BGE 132 V 400 E. 4.1) zur Uberzeugung, ein
bestimmter Sachverhalt sei Uberwiegend wahrscheinlich (BGE 126 V 360 E. 5b mit
Hinweisen) und es kdnnten weitere Beweismassnahmen an diesem feststehenden
Ergebnis nichts mehr andern, so ist ein Verzicht auf die Abnahme weiterer Beweise
zuldssig und bedeutet keine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehor (SVR
2001 IV Nr. 10 S. 28 E. 4b mit Hinweisen).
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3.1 Zu klaren ist vorweg die Frage, ob die medizinische Aktenlage eine

rechtsgenugliche Beurteilung der Restarbeitsfahigkeit der Beschwerdefihrerin erlaubt.

3.2 Fur die Bemessung des Invaliditdtsgrads hat sich die Beschwerdegegnerin auf
das MEDAS-Gutachten vom 12. November 2008 (act. G 3.1/46) abgestutzt und eine
Arbeitsfahigkeit in angepasster Tatigkeit von 50% bertcksichtigt.

3.3 Geméss dem MEDAS-Gutachten wurden bei der Beschwerdefihrerin als arbeits-
fahigkeitsrelevante Diagnosen eine Neurasthenie bei Status nach einer Legionellen-
Pneumonie im Mai 2006, ein Status nach anamnestisch mittelgradig depressiver
Episode im Herbst 2005 sowie eine endgradig schmerzhafte Bewegungseinschrankung
beider Schultergelenke bei Status nach arthroskopischem Débridement der rechten
Schulter am 4. Juni 2007 festgestellt (act. G 3.1/46-18f.). Diese Diagnosen decken sich
grundséatzlich mit denjenigen der behandelnden Arzte (vgl. act. G 3.1/32-1, G 3.1/75,

G 3.1/30-3 und 7, G 3.1/17-3). Gestutzt darauf besteht nach Auffassung der MEDAS-
Gutachter fur Tatigkeiten mit leichter Belastungsstufe sowie in leichten Sortierarbeiten
ohne Uberkopfarbeit, ohne die Notwendigkeit des schweren Hebens, maximal
gelegentlich bis 5kg, von Vorteil ohne Zeitdruck (Fliessbandtatigkeit) und ohne 24-
Stunden-Schichtwechsel eine mindestens 50%ige Arbeitsunfahigkeit. Eine Tatigkeit als
Verkauferin sei in entsprechendem Ausmass unter Beachtung der qualitativen
Einschrankungen zu evaluieren (act. G 3.1/46-22). Wahrend die Gutachterin Dr. K.___
aus orthopadischer Sicht von einer vollen Arbeitsunféhigkeit in der bisherigen Tatigkeit
und von einer uneingeschrankten Arbeitsfahigkeit in adaptierter Tétigkeit ausging, sah
der Psychiater J.___ die Arbeitsfahigkeit in der bisherigen wie einer adaptierten
Tatigkeit aus psychiatrischer Sicht zu 50% eingeschrankt. Polydisziplinar wurde von
einer "mindestens" 50%igen Arbeitsunfahigkeit flr adaptierte Tatigkeiten ausgegangen
(act. G 3.1/46-22).

3.4 Wie der psychiatrische Gutachter festhielt, konnte er anlasslich seiner
Untersuchung weder eine affektive Stérung noch eine Angststérung diagnostizieren.
Auf Grund der interdisziplindren Besprechung sowie der Aktenlage kénne das geklagte
Beschwerdebild kaum gentgend somatisch erklart werden. Zudem zeigten das
Zustandsbild wie auch der MMPI-2-Test vom 1. September 2008 Hinweise daflir, dass

es sich um eine psychosomatische Erkrankung im Sinn einer Neurose handle und am
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ehesten im Sinn einer Neurasthenie beurteilt werden kdnne. Auch im Bericht des
Psychiatrie-Zentrums werde die Diagnose erfasst und kénne bestatigt werden. Da es
sich um eine somatoforme neurotische Stérung handle, sei die Erkrankung nicht per se
IV-relevant. Bei Diskussion der Foerster-Kriterien zeige sich auch, dass zwar keine
chronische kdrperliche Begleiterkrankung und kein mehrjahriger chronischer
Krankheitsverlauf bestehe. Zudem sei ebenfalls kein sozialer Riickzug in allen Belangen
des Lebens erfolgt. Auf Grund der Vorgeschichte sei jedoch unweigerlich ein zum Teil
verfestigter, therapeutisch nicht mehr beeinflussbarer innerseelischer Verlauf
anzunehmen, der aus seiner Sicht die Arbeitsféhigkeit auch IV-relevant einschranke.
Berufliche Massnahmen seien kaum durchflhrbar. Eine Psychotherapie wére wenig
sinnvoll, weil sie die Verdrangungs- und Abwehrmechanismen eher weiter verstéarken
und deshalb auch die Somatisierung zunehmen wirde. Auf Grund der Neurasthenie
und der Annahme, dass ein bereits teilweise verfestigter, therapeutisch nicht mehr
beeinflussbarer innerseelischer Verlauf bestehe, erachte er die Versicherte seit Juli
2006 in der bisherigen wie auch in einer adaptierten Tatigkeit zu 50% in der
Arbeitsfahigkeit eingeschrankt (act. G 3.1/48-6). Dieselbe Einschatzung in Bezug auf
die Héhe der Arbeitsfahigkeit hatte bereits die ehemalige Hausérztin der
Beschwerdeflihrerin, Dr. med. P.___, in ihrem Bericht vom 27. September 2007
festgehalten. Sie hatte eine 50%ige Arbeitsfahigkeit in Teilzeit als realisierbar erachtet
und festgehalten, dass die Beschwerdefihrerin eine lange, tagliche Erholungszeit
bendtigen wirde, weswegen eine ganztagige Arbeit kaum maoglich sei. Mit
Stellungnahme vom 8. Januar 2009 bezeichnete die RAD-Arztin Dr. N.___ die
gutachterlichen Ausflihrungen schliesslich als umfassend, kohérent und
widerspruchsfrei. Zudem seien die Schlussfolgerungen in einem formal ersichtlichen

Konsens gezogen worden und nachvollziehbar (act. G 3.1/53).

3.5 Der Rechtsvertreter der Beschwerdeflhrerin sieht im psychiatrischen
Teilgutachten einen Mangel darin, dass ihm lediglich ein eineinviertelstiindiges
Explorationsgesprach zu Grunde liege. Wie das Bundesgericht mehrmals festhielt,
kann es fur den Aussagegehalt eines Arztberichts im Allgemeinen nicht auf die Dauer
der Untersuchung ankommen. Massgeblich sei vielmehr, ob der Bericht inhaltlich
vollstdndig und im Ergebnis schlussig sei (Urteil des Eidgendssischen
Versicherungsgerichts [EVG, seit 1. Januar 2007: Sozialrechtliche Abteilungen des
Bundesgerichts] vom 17. November 2006, | 719/05, E. 3, vgl. auch Urteile vom 14.
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November 2007, | 1094/06, E. 3.1.1, vom 19. September 2006, | 192/06, E. 3 und vom
9. August 2006, | 391/06, E. 3.2.2). Dass sich das psychiatrische Gutachten vorliegend
im Gegensatz zu den Berichten des Hausarztes und des Psychiatrie-Zentrums, welche
auf haufigere Behandlungskontakte abstellen, einzig auf ein ca. eineinviertelstiindiges
Untersuchungsgespréach stitzt (vgl. act. G 3.1/48-1), vermag somit den Beweiswert
des Gutachtens nicht zu schmaélern. Zudem stitzte sich der begutachtende Psychiater
J.___ nicht nur auf seine eigenen Untersuchungen, sondern auch auf den am 1.
September 2008 durchgefihrten MMPI-2-Test (act. G 3.1/48-4) sowie die vorhandenen
Vorakten (vgl. act. G 3.1/48-1). Daraus hat er auf Grund seiner Ausfihrungen gentigend

Erkenntnisse flr eine schllissige und nachvollziehbare Beurteilung gewonnen.

3.6 Weiter bemangelt der Rechtsvertreter der Beschwerdeflhrerin, dass der 50%igen
Arbeitsunfahigkeit geméss MEDAS-Gutachten deshalb nicht gefolgt werden kénne,
weil sowohl die Berichte des Hausarztes Dr. O.___ vom 5. Mérz 2009, des Psychiatrie-
Zentrums vom 8. Mai 2008 und 26. Mai 2009, als auch die Feststellungen der friheren

Arbeitgeberin auf eine geringere Arbeitsfahigkeit schliessen liessen (act. G 1 S. 3).

3.6.1 Der Hausarzt Dr. O.___ flhrte im Schreiben vom 5. Méarz 2009 aus, dass die
Beschwerdeflhrerin auf Grund seiner Einschatzung grosse Mihe habe (Konzentration
und Arbeitsleistung), eine zusammenhangende Zeitspanne von mehr als zwei Stunden
zu erreichen. Ein zusammenhangendes Teilpensum von 50% (ca. vier Stunden) sei
daher nicht realisierbar. Ebenso habe er Bedenken, dass die Beschwerdefiihrerin
Uberhaupt die hypothetische Arbeitsleistung erzielen kdnne. Bereits leichte
Gewohnheits-/ Alltagsarbeiten brachten die Beschwerdeflihrerin an ihre
Leistungsgrenzen. Zudem ware der Haushalt ohne Angehdérigenhilfe nicht bewaltigbar.
Da die Beschwerdeflihrerin auf dem Arbeitsmarkt jedoch keinerlei Chancen habe, ein
Teilpensum von 50% mit einem Splitting der Arbeitszeit zu finden, sei die hypothetisch
eruierte zumutbare Arbeitsfahigkeit somit mit grosster Wahrscheinlichkeit nicht
erreichbar (act. G 3.1/62). Die vom Hausarzt vorgebrachten Bedenken, ob der
Beschwerdeflhrerin GUberhaupt eine Arbeitsleistung zugemutet werden kénne,
Uberzeugen nicht, zumal die Beschwerdeflihrerin seit Dezember 2007 einer Arbeit im
Rahmen von ca. 20% nachging, welche ihr nach eigener Darstellung gefallen und sie
auch nicht tberfordert hat (act. G 47-2). Ob die Beschwerdefiihrerin auf dem realen

Arbeitsmarkt eine adaptierte Tatigkeit von beispielsweise 2 x 2 Stunden pro Tag bzw.
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50% findet, ist sodann keine medizinische Frage. Die Beurteilung von Dr. O.___ist
daher nicht geeignet, Zweifel an der Beurteilung durch die MEDAS zu wecken (vgl.
nachfolgend E. 3.7).

3.6.2 Das Psychiatrie-Zentrum ging in den Berichten vom 8. Mai 2008 und 26.
Mai 2009 davon aus, dass die Beschwerdefihrerin mit einer Arbeit von Montag bis
Donnerstag wahrend je zwei Stunden vollig ausgelastet sei. Dies sei fir sie schon
schwer zu meistern, da sie massiv unter der Erschépfung, Muskelschmerzen,
Konzentrationsschwierigkeiten und Schlafstérungen leide (act. G 3.1/32-5, G 3.1/75).
Indessen wird nicht erklart, warum die Beschwerdefihrerin dasselbe Tagespensum
nicht auch am Freitag erbringen kénnte. Zudem handelte es sich bei der Arbeit als
Blumenpflegerin im Altersheim auch nicht um eine adaptierte Tatigkeit im Sinn des
MEDAS-Gutachtens (vgl. act. G 3.1/46-22), weshalb eine angepasste, d.h. kérperlich
weniger anstrengende Tatigkeit in hdherem Ausmass zumutbar sein sollte. Die
Argumentation, dass die Beschwerdefihrerin bei ihrer jetzigen Arbeitgeberin lediglich
ein Acht-Stunden-Pensum austiben kénne und es schwierig sein durfte, eine Stelle mit
einem Uber den Tag verteilten 50%-Pensum zu finden, reicht zur Begriindung eines
geringeren Arbeitsfahigkeitsgrades nicht aus. Schliesslich darf vorliegend zudem
sowohl hinsichtlich des Hausarztes als auch der behandelnden Psychiatrie-Arzte der
Erfahrungstatsache Rechnung getragen werden, dass diese auf Grund ihrer
auftragsrechtlichen Vertrauensstellung in Zweifelsfallen eher zu Gunsten ihrer Patienten
aussagen durften (unverdéffentlichte Urteile B. vom 11. Juni 1997, B. vom 22. Februar
1994 und P. vom 22. Oktober 1984; Pladoyer 6/94 S. 67; MEYER-BLASER, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, in: BJM 1989 S. 31). Auch die Berichte des
Psychiatrie-Zentrums wecken keine erheblichen Zweifel an der Schllssigkeit des
MEDAS-Gutachtens. Im Ubrigen ist auf Grund der vorliegenden Akten - entgegen die
Vorbringen des Rechtsvertreters - nicht ersichtlich, inwiefern Feststellungen der
ehemaligen Arbeitgeberin die Gutachtensergebnisse bezuglich der zumutbaren

Arbeitsfahigkeit in Frage stellen wirden.

3.7 Der Rechtsvertreter der Beschwerdeflihrerin macht schliesslich geltend, dass die
Gutachter es unterlassen hatten, die Héhe der Arbeitsfahigkeit klar zu beziffern. Zudem
hatten sie festlegen missen, wie die Beschwerdeflinrerin den Arbeitseinsatz zu

vollbringen habe, insbesondere, ob es ihr mdglich und zumutbar sei, einen langeren
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Arbeitseinsatz ohne Unterbruch zu leisten, oder ob der einzelne Arbeitseinsatz - wie
vom Hausarzt und vom Psychiatrie-Zentrum festgehalten - lAngstens zwei Stunden
dauern kénne. Entgegen die Argumentation des Rechtsvertreters ist mit der Angabe
einer "maximalen Arbeitsfahigkeit von 50%" bzw. einer "mindestens 50%igen
Arbeitsunfahigkeit" die Héhe der verbleibenden Restarbeitsfahigkeit gentgend klar
beziffert, auch wenn es sich hierbei offenbar um Grenzwerte handelt. Ebenfalls
unerheblich fir die Berechnung des Invaliditatsgrads ist die Frage, in welcher zeitlichen
Aufteilung die Beschwerdefihrerin inre Restarbeitsfahigkeit noch erwerblich
umzusetzen vermag. Es kann davon ausgegangen werden, dass die
Restarbeitsfahigkeit von 50% unabhéangig von allfélligen Unterbrichen verwertet
werden kann. Es ist deshalb lediglich die Héhe der Arbeitsfahigkeit insgesamt
massgebend. Zur Erlduterung kann auf die Referenzlage flr diese Verwertung, den
hypothetisch ausgeglichenen Arbeitsmarkt verwiesen werden (vgl. Art. 7 Abs. 1 ATSG).
Nach der Rechtsprechung handelt es sich dabei um einen theoretischen und
abstrakten Begriff, der dazu dient, den Leistungsbereich der Invalidenversicherung von
demijenigen der Arbeitslosenversicherung abzugrenzen. Der Begriff umschliesst
einerseits ein bestimmtes Gleichgewicht zwischen dem Angebot von und der
Nachfrage nach Stellen; andererseits bezeichnet er einen Arbeitsmarkt, der von seiner
Struktur her einen Facher verschiedenartiger Stellen offen hélt und zwar sowohl
beziglich der daflr verlangten beruflichen und intellektuellen Voraussetzungen wie
auch hinsichtlich des korperlichen Einsatzes. Nach diesen Gesichtspunkten bestimmt
sich im Einzelfall, ob die invalide Person die M&glichkeit hat, ihre restliche
Erwerbsfahigkeit zu verwerten und ob sie ein rentenausschliessendes Einkommen zu
erzielen vermag oder nicht (BGE 110 V 276 E. 4b; ZAK 1991 S. 320 f. E. 3b). Daraus
folgt, dass fur die Invaliditdtsbemessung nicht darauf abzustellen ist, ob eine invalide
Person unter den konkreten Arbeitsmarktverhéltnissen vermittelt werden kann, sondern
einzig darauf, ob sie die ihr verbliebene Arbeitskraft noch wirtschaftlich nutzen kénnte,
wenn die verfligbaren Arbeitsplatze dem Angebot an Arbeitskraften entsprechen
wirden (AHI 1998 S. 291). Fir die Beschwerdeflihrerin stehen - trotz ihrer
gesundheitlichen Einschrankungen und unabhéngig davon, ob sie zwei Stunden am
Morgen und zwei am Nachmittag oder langere Perioden aneinander arbeiten kann - auf
diesem hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt gentigend leichte Hilfs-, Kontroll-

und Uberwachungstétigkeiten offen, sodass nicht von realititsfremden und in diesem
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Sinn unmdglichen oder unzumutbaren Einsatzmdglichkeiten ausgegangen wird.

Demzufolge ertbrigen sich weitere Abklarungen zur Aufteilung der Restarbeitsfahigkeit.

Zusammenfassend vermdgen die weiteren arztlichen Berichte und
Arbeitsfahigkeitseinschitzungen der behandelnden Arzte an der Beweistauglichkeit
des MEDAS-Gutachtens nichts zu &ndern. Folglich durfte die Beschwerdegegnerin
darauf abstltzen und von einer 50%igen Arbeitsfahigkeit in leidensangepasster

Téatigkeit ausgehen.

5.1 Damit ist im Folgenden der Invaliditdtsgrad auf der Basis einer Arbeitsfahigkeit

von 50% flr leichte, leidensadaptierte Tatigkeiten zu bemessen.

5.2 Die Beschwerdefuhrerin macht geltend, dass beim Invalideneinkommen zu
Unrecht vom Tabellenlohn nach LSE ausgegangen worden sei, weil dieser das
Valideneinkommen Ubersteige. Da es ihr unmoéglich gewesen sei, an einer anderen
Arbeitsstelle ein hdheres Einkommen als im Altersheim zu erzielen, diirfe das
Invalideneinkommen maximal dem Valideneinkommen entsprechen. Da vorliegend
jedoch - wie nachfolgende Ausflhrungen zeigen werden - selbst bei Vornahme eines
Prozentvergleichs unter Berlicksichtigung eines zusatzlichen Abzugs vom Tabellenlohn
kein Invaliditdtsgrad von mindestens 60% resultiert, kann die Frage einer
Parallelisierung der Einkommen auf Grund des unterdurchschnittlichen

Valideneinkommens offen bleiben.

5.3 Wahrend die Beschwerdegegnerin einen Abzug vom Invalideneinkommen von
10% anerkannte, macht die Beschwerdefihrerin den maximalen Abzug von 25%
geltend.

5.3.1 Mit dem oftmals als "Leidensabzug" bezeichnete Abzug sollen jene
Nachteile ausgeglichen werden, die der versicherten Person - neben der
Arbeitsunfahigkeit - auf dem Arbeitsmarkt eine zuséatzliche Lohneinbusse verursachen.
In BGE 126 V 75 hat das Bundesgericht festgestellt, dass die Frage, ob und in
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welchem Ausmass Tabellenléhne herabzusetzen sind, von samtlichen persénlichen
und beruflichen Umstédnden des konkreten Einzelfalls (leidensbedingte Einschréankung,
Alter, Dienstjahre, Nationalitat/Auf-enthaltskategorie und Beschaftigungsgrad)
abhangig ist. Der Einfluss samtlicher Merkmale auf das Invalideneinkommen ist nach
pflichtgeméssem Ermessen gesamthaft zu schatzen. Schliesslich ist der Abzug auf
héchstens 25% zu begrenzen. Bei der Uber-priifung des gesamthaft vorzunehmenden
Abzugs darf das Sozialversicherungsgericht sein Ermessen nicht ohne triftigen Grund
an die Stelle desjenigen der Verwaltung setzen; es muss sich somit auf Gegebenheiten
abstitzen kénnen, die seine abweichende Ermessensaustbung als nahe liegender

erscheinen lassen.

5.3.2 Vorliegend ist der Beschwerdefuhrerin die Ausfihrung leichter Tatigkeiten
ohne Uberkopfarbeiten, ohne Heben schwerer Gewichte (maximal gelegentlich bis
5kg), ohne Zeitdruck und Schichtarbeit, aus orthop&discher Sicht zu 100% zumutbar.
Der aus psychischer Sicht beschrankten Einsatzfahigkeit wurde durch die Reduzierung
der Arbeitsfahigkeit auf 50% Rechnung getragen. Die Beschwerdegegnerin hat die
leidensbedingten Einschrédnkungen mit einem Abzug von 10% gewdrdigt. Weitere
Gesichtspunkte sind nicht ersichtlich, die einen zusatzlichen Abzug vom Tabellenlohn
rechtfertigen wirden. Somit resultiert unter Beriicksichtigung eines Leidensabzugs von
10% bei einer 50%igen Restarbeitsfahigkeit ein Invaliditatsgrad von 55% ([1 - {0.5 x

0.9}] x 100) und damit ein Anspruch auf eine halbe Rente.

Hinsichtlich des Rentenbeginns ist auf Grund der plausiblen Stellungnahme von RAD-
Arztin Dr. med. N.___ vom 8. Januar 2009 davon auszugehen, dass die
Arbeitsunfahigkeit in der bisherigen Tatigkeit ab 26. Mai 2006 im Wechsel zwischen
50% und 100% und seit Mai 2007 zu 100% besteht. Fir adaptierte Tatigkeiten sei die
Beschwerdeflhrerin seit dem 26. Mai 2006 zu 50% arbeitsunfahig, ausser wahrend
den Phasen der vollen Arbeitsunfahigkeit wegen Pneumonie und Schulteroperation
rechts (act. G 3.1/53). Damit legte die Beschwerdegegnerin den Beginn der Invaliditat
mit Anspruch auf eine ganze Rente unter Berticksichtigung des Wartejahres zu Recht
auf den 1. Mai 2007 fest. Nachdem die Beschwerdeflhrerin im Dezember 2007 bei

ihrer friheren Arbeitgeberin wieder zu arbeiten begann (vgl. act. G 3.1/46-21) und auch
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die Gutachterin Dr. K.___ nachvollziehbar von einer Arbeitsfahigkeit in adaptierter
Téatigkeit ab Dezember 2007 ausging, besteht ab 1. Marz 2008, d.h. drei Monate nach
Eintritt der Verbesserung des Gesundheitszustands (vgl. Art. 88a Abs. 1 IVV), Anspruch

auf eine halbe Invalidenrente.

7.1 Nach dem Gesagten ist die Beschwerde vom 8. Oktober 2009 abzuweisen.

7.2 Der Beschwerdefuhrerin wurde die unentgeltliche Prozessfihrung am

3. Dezember 2009 bewilligt (act. G 5). Wenn die wirtschaftlichen Verhaltnisse der
Beschwerdeflhrerin es gestatten, kann sie jedoch zur Nachzahlung der
Gerichtskosten, der Auslagen fur die Vertretung und der vom Staat entschadigten
Parteikosten verpflichtet werden (Art. 288 Abs. 1 ZPO/SG i.V.m. Art. 99 Abs. 2 VRP/SG
i.V.m. Art. 404 ZPO/CH).

7.3 Das Beschwerdeverfahren ist kostenpflichtig. Die Kosten werden nach dem
Verfahrensaufwand und unabhangig vom Streitwert im Rahmen von Fr. 200.-- bis

Fr. 1'000.-- festgelegt (Art. 69 Abs. 1°' IVG). Eine Gerichtsgebiihr von Fr. 600.--
erscheint in der vorliegend zu beurteilenden Angelegenheit als angemessen. Der
unterliegenden Beschwerdeflhrerin sind die Gerichtskosten in der Héhe von Fr. 600.--
aufzuerlegen. Zufolge unentgeltlicher Rechtspflege ist sie von der Bezahlung zu

befreien.

7.4 Der Staat ist zufolge unentgeltlicher Rechtsverbeistdndung zu verpflichten, fir die
Kosten der Rechtsvertretung der Beschwerdeflhrerin aufzukommen. Die
Parteientschadigung wird vom Versicherungsgericht festgesetzt und ohne Ricksicht
auf den Streitwert nach der Bedeutung der Streitsache und nach der Schwierigkeit des
Prozesses bemessen (Art. 61 lit. g ATSG). In der Verwaltungsrechtspflege betragt das
Honorar vor Versicherungsgericht nach Art. 22 Abs. 1 lit. b HonO pauschal Fr. 1'000.--
bis Fr. 12'000.--. Der Rechtsvertreter der Beschwerdeflhrerin verzichtete auf das
Einreichen einer Kostennote. In der vorliegend zu beurteilenden Angelegenheit
erscheint mit Blick auf vergleichbare Félle eine pauschale Parteientschadigung von

Fr. 3'000.-- angemessen. Diese ist um einen Finftel zu kirzen (Art. 31 Abs. 3 AnwG).

© Kanton St.Gallen 2024 Seite 14/15



Publikationsplattform

St.Galler Gerichte

Somit hat der Staat den Rechtsvertreter der Beschwerdeflihrerin pauschal (BGE 125V

201) mit Fr. 2'400.-- (inkl. Barauslagen und Mehrwertsteuer) zu entschadigen.

Demgemass hat das Versicherungsgericht

entschieden:

1. Die Beschwerde wird abgewiesen.

2. Die Beschwerdeflihrerin wird im Sinn der Erwagungen von der Bezahlung der
Gerichtskosten von Fr. 600.-- befreit.

3. Der Staat entschadigt den Rechtsvertreter der Beschwerdeflihrerin mit Fr. 2'400.--

(inkl. Barauslagen und Mehrwertsteuer).

© Kanton St.Gallen 2024 Seite 15/15



	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte
	Entscheid Versicherungsgericht, 14.12.2012
	Art. 28 IVG. Würdigung Gutachten. MEDAS-Gutachten beweiskräftig. Anspruch auf halbe Invalidenrente bestätigt (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 14. Dezember 2011, IV 2009/359).


	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte


		2024-05-27T13:30:12+0200
	"9001 St.Gallen"
	Publikationsplattform Kanton St.Gallen


	



